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Trainingsbetrieb

Grundsätze
• Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden 

allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften.

• Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung 
des Sportgeländes ist Folge zu leisten.

• Eine rechtzeitige Rückmeldung, ob man am Training teilnehmen kann, ist zu 
empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen, zumal die 
Gruppeneinteilung vorgenommen werden muss.

• Gewissenhafte Dokumentation der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch den 
verantwortlichen Trainer ist zu gewährleisten und mindestens einen Monat aufzubewahren.

Abläufe/Organisation vor Ort

Ankunft und Abfahrt
• Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz 

empfohlen. Wenn möglich wird eine individuelle Anreise (zu Fuß oder Fahrrad) empfohlen.

• Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.

• Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – 
sofern möglich – direkt am Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist 
das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz zu empfehlen sowie das Einhalten des 
Mindestabstandes zu beachten.

Auf dem Spielfeld
• Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden.

• Die maximale Gruppengröße beträgt 30 Personen. Trainer zählen dann zur Gruppengröße,  
wenn diese aktiv mitwirken.

• Sofern mehr als 30 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen 
gebildet werden. Die Gruppen dürfen sich aber während des Trainings nicht durchmischen  
und müssen „getrennt“ trainieren. Im nächsten Training können die Gruppen in einer anderen  
Besetzung trainieren.

• Auf dem Sportgelände Nutzung und Betreten des Sportgeländes ausschließlich wenn ein  
eigenes Training geplant ist.

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.

• Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 
empfohlen.



Maßnahmen für den Spielbetrieb
Spielansetzungen: Freundschaftsspiele müssen im DFBnet beantragt werden. Es ist von
Vereinsseite sicherzustellen, dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend
Zwischenraum eingeplant wird, damit sich abreisende und anreisende Mannschaften nicht
begegnen.

Abläufe/Organisation vor Ort

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
• Anreise der Teams mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften 

sollten soweit möglich minimiert werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/ 
-transportern sind die geltenden Abstandsregelungen und Hygienevorgaben zu beachten.

• Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und Abstands- 
regelungen in einem Auto erfolgen.

• Die allgemeinen Vorgaben bezgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.

• Zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams (Gastverein 75 min vor Anpfiff, 
Heimverein 60 min vor Anpfiff).

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
• Jeder Mannschaft steht eine Kabine zur Verfügung. Aufgrund der räumlichen Enge, 

muss beim Umziehen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

• Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.

• Für den Schiedsrichter steht eine separate Kabine zur Verfügung.

• Bei einem Gespann muss diese durch jede einzelne Person getrennt genutzt werden.

• Möglichst keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im 
Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen.

• Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet 
werden (ggf. hierfür eine verantwortliche Person benennen).

• Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen, bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch 
zwischen den Nutzungen.

Duschen/Sanitärbereich
• Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.

• Der mittlere Duschkopf darf nicht genutzt werden.

• Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen, bei mehreren Spielen am Tag ggf. 
auch zwischen den Spielen.

• Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.

Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel
• Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten 

(zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) 
angewendet werden.



Spielbericht
• Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der 

Aufstellungen, erledigen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils Zuhause und bringen 
einen Ausdruck ihrer Mannschaft mit. Der Schiedsrichter füllt den Spielbericht an 
seinem eigenen (mobilen) Gerät oder Zuhause aus.

• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der 
Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.

Aufwärmen
• Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur 

insgesamt 15 Spieler pro Team gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler 
müssen sich an die geltenden Abstandsregelungen halten.

Ausrüstungs-Kontrolle
• Equipment-Kontrolle im Außenbereich durch den Schiedsrichter.

• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter  
(-Assistent) hierbei Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Einlaufen der Teams
• Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen

• Kein „Handshake“

• Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften

• Keine Escort-Kids

• Keine Maskottchen

• Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)

• Keine Eröffnungsinszenierung

Trainerbänke/Technische Zone
• Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels 

in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.

• In allen Fällen ist der Mindestabstand einzuhalten.

• Auch auf den Auswechselbänken muss der Mindestabstand eingehalten werden.

Halbzeit
• In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 

Schiedsrichter und Betreuer im Freien.

• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der 
Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).

Nach dem Spiel
• Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen.

• Abreise Teams: räumliche und zeitliche Trennung der Abreise, siehe Anreise.



Zuschauer

• Bis zu 350 Zuschauer dürfen sich auf dem Sportgelände aufhalten.

• Erfassung der Kontaktdaten der anwesenden Zuschauer ist zwingend erforderlich  
(gem. § 2 Abs. 2 der 10. CoBeLVO; analog Gastronomie) 
> Dient zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
>  Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach 

den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 10. Corona- 
Bekämpfungsverordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft über die  
Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln.

>  Datenerhebung: Die Nachverfolgung von Personen ist zu gewährleisten  
(zum Beispiel durch Listen oder Einzelformulare am Eingang). Die Daten sind  
einen Monat aufzubewahren.

• Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Personenzahl auf dem Sportgelände.

• In allen Innenbereichen (z. B. Toiletten) wird dringend empfohlen einen Mund-Nasen- 
Schutz zu tragen.

• Kassenpersonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Personal, das durch 
eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen geschützt ist, ist von 
der etwaigen Trageverpflichtung eines Mund-Nasenschutzes befreit (vgl. Hygienekonzept  
für Veranstaltungen im Außenbereich 3e).

• Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen

• Das Auf-/Anbringen von Markierungen unterstützt bei der Einhaltung des Abstandsgebots 
> Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 
> Spuren zur Wegeführung auf der Sportstätte 
> Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen 
> Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb

• Unterstützende Schilder/Plakate helfen bei der dauerhaften Einhaltung der Hygieneregeln

• Zuschauer / Eltern über Hygienekonzept informieren und diese bitten, erst zu 
Spielbeginn zu erscheinen


